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Organisatorisches  
 
o Durch Vereinsmailings, Vereinsaushänge sowie durch Veröffentlichung auf der Website und 
in den sozialen Medien ist sichergestellt, dass alle Mitglieder ausreichend informiert sind.  
 
o Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig überprüft. Bei Nicht-Beachtung erfolgt ein 
Platzverweis.  
 
 
 
Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln  
 
o Wir weisen unsere Mitglieder auf den Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen 
im In- und Outdoorbereich hin.  
 
o Jeglicher Körperkontakt (z. B. Begrüßung, Verabschiedung, etc.) ist untersagt.  
 
o Mitglieder, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage und die 
Teilnahme am Training untersagt.  
 
o Mitglieder werden regelmäßig darauf hingewiesen, ausreichend Hände zu waschen und 
diese auch regelmäßig zu desinfizieren. Für ausreichende Waschgelegenheiten, Flüssigseife 
und Einmalhandtücher ist gesorgt.  
 
o Vor und nach dem Training (z. B. Eingangsbereiche, WC-Anlagen, Abholung und Rückgabe 
von Sportgeräten etc.) gilt eine Maskenpflicht – sowohl im Indoor- als auch im Outdoor-
Bereich.  
 
o In unseren sanitären Einrichtungen stehen ausreichend Seife und Einmalhandtücher zur 
Verfügung. Nach Nutzung der Sanitäranlage ist diese direkt vom Nutzer zu desinfizieren.  
 
o Indoor-/Outdoor-Sport kann derzeit nur in Abhängigkeit der 7-Tage-Inzidenzzahl des 
Landkreises Dillingen betrieben werden 
 
 o Hierbei ist zu beachten, dass der maßgebliche Inzidenzwert an 5 Tagen in Folge 
unterschritten bzw. 3 Tage in Folge überschritten sein muss. Zudem ist eine 
Bestätigung/Veröffentlichung der Kreisverwaltungsbehörde erforderlich, damit die jeweilige 
Regel in Kraft treten kann.  
 
o Gültige Inzidenzwerte und Regeln können auf der Internetseite des Landkreises Dillingen 
eingesehen werden und sind Folge zu leisten. Basis sind die tagesaktuell veröffentlichten 
Inzidenzzahlen des Robert-Koch-Institutes ( www.rki.de).  





Maßnahmen vor Betreten der Sportanlage  
 
o Mitgliedern, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage und 
die Teilnahme am Training untersagt.  
 
o Vor Betreten der Sportanlage werden die Mitglieder bereits auf die Einhaltung des 
Mindestabstands von 1,5 Metern hingewiesen.  
 
o Eine Nichteinhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern ist nur den Personen gestattet, 
die generell nicht den allgemeinen Kontaktbeschränkungen unterzuordnen sind (z. B. 
Ehepaare).  
 
 
Zusätzliche Maßnahmen  
 
o Sämtliche Trainingseinheiten werden dokumentiert, um im Falle einer Infektion eine 
Kontaktpersonenermittlung sicherstellen zu können. Aus diesem Grund werden die 
Trainingsgruppen auch immer gleich gehalten.  
 
o Sämtliche Duschen und Umkleiden sind geschlossen. Lediglich WC-Anlagen stehen zur 
Verfügung. Die WC-Räume dürfen nur einzeln betreten werden und es gilt bei Betreten eine 
Maskenpflicht (FFP2).  
 
o Nach Abschluss der Trainingseinheit erfolgt die unmittelbare Abreise der Mitglieder.  
 
 
 

Zusätzlich zu den oben aufgelisteten Regelungen sind noch die gültigen 
Vorgaben / Empfehlungen der jeweiligen Sportfachverbände zu beachten. 
Ergeben sich durch Vorgaben der Bayerischen Staatsregierung oder 
Kreisbehörden neue, veränderte Regelungen (Lockerungen / 
Einschränkungen), werden diese durch den Vorstand über die 
Abteilungsleiter / Übungsleiter weitergereicht. 


